
 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Brandenburg  

37. Ordentliche Landesdelegiertenkonferenz,  

16. April 2016 im Kultur- und Festspielhaus Wittenberge 

 

 

Einfügen in § 3 Absatz 1 der Finanzordnung als Satz 2 

"Die Beitragszahlung ist jeweils zum 15. des Monats, bei vierteljährlicher Zahlung zum 

15. des ersten Quartalsmonats, bei halbjährlicher Zahlung am 15.02. und 15.08. und bei 

jährlicher Zahlung zum 15.02. eines jeden Jahres fällig." 

 


